
 

Grundlagen schaffen

Sondierungsgespräch mit der 
Schulaufsicht

Frühjahr 2024

Erstgespräch Gespräch mit 
Schulträger 

August 2024

Materialien zur Standortbestimmung 
werden zur Verfügung gestellt.

November /  
Dezember 2024

Landesauftaktkonferenz Startchancen NRW, 18.06.2024
Checkliste Programmstart für Schulleitungen

Phase I: Beginn des Startchancen-Programms – Bestandsaufnahme und Planung Vorbereitung

Status  Planungsschritt  Termin/Frist  Kommentar
(offen, begonnen 
abgeschlossen)

 
 

 
 

spätestens 
August 2024

• Team für Programmumsetzung 
aufstellen

• schulinterne Strukturen bilden

Start der gemeinsamen Schulentwicklungsarbeit

anschließend: Erste Kooperati-
ons- und Entwicklungsgespräche 
mit Schulaufsicht zu möglichen 
Schwerpunkten in den Zielsetzun-
gen bezogen auf Säule I, II und III.

Empfehlung:
September /
Oktober 2024

• Lehrerkonferenz: Vorstellung 
der Maßnahme

• Schulkonferenz: Standort-
bestimmung der Schule

• Befassung der Schulkonferenz 
bzgl. Teilnahme am 
Startchancen-Programm

• Gespräch mit der Eltern-
vertretung

• altersangemessen: Gespräch 
mit  der Schülervertretung

ab August 
2024

Überprüfen der Eignung bzw. Pas-
sung und Umsetzbarkeit von mög-
lichen (ersten) Maßnahmen und 
Erstellung eines Zeitplans durch 
Schule und Schulaufsicht



Materialien für die Erstellung von Ziel-
vereinbarungen werden zur Verfügung 
gestellt.

Rücksprachen mit Schulaufsicht 
und ggf. Schulträger zu schulintern 
formulierten Entwürfen von Ziel-
vereinbarungen

Januar / 
Februar 2025

Festlegung der Zielvereinbarungen 
in Absprache mit Schulaufsicht 
und transparente Dokumentation

Wird noch be-
kannt gegeben.

Oktober /Förderantrag Säule I vorbereiten  
November 2024

Erste Maßnahmen in Säule II auf 
struktureller Ebene umsetzen (z.B. 
Fortbildungen Schulleitung, Bera-
tung pädagogische Architektur) 

Zuweisung des Stellenanteils durch BREinstellungsverfahren Säule III
/ Staatliches Schulamt

        

           

Schulinterne erste Formulierung 
von Entwürfen für Zielvereinba-
rungen für die ersten 18 bis 24 
Monate

Einleitung erster Maßnahmen in den Säulen I, II und III ab dem 01.08.2024

spätestens:
Januar /
Februar 2025

ab August 2024

ab Oktober /
November 2024

ab sofort

Phase II: Umsetzung
Weitere Aufgaben im Verlauf der Umsetzung des Startchancen-Programms  umfassen z.B.:

• Einleitung,  Implementierung  und  eigenverantwortliche  Evaluation  von  bedarfsgerechten  Maßnahmen  entsprechend
der Zielvereinbarung

• Beteiligung an (themenbezogenen) Vernetzungsveranstaltungen zum Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer

• zu Beginn eines jeden Schuljahres und mindestens einmal jährlich Entwicklungs- und Kooperationsgespräche bzgl. der
Zielvereinbarungen  zwischen  Schulen  und  Schulaufsicht;  ggf.  Anpassung(en)  der  Zielvereinbarung  in  Absprache  mit
Schulaufsicht und ggf. Schulträger

Administrativen Rahmen für
Säule II mit Schulträger festlegen
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